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n t audit 
W RTSCHAFl ~ uFU ( '-- GMBH 

An die Klubobfrau des 
Freiheitlichen Landtagsklub Salzburg 
Chiemseegasse 1 
5020 Salzburg 

Wir haben die Prüfung 

gem. § 11 Salzburger Parteienförderungsgesetz 1981 LGBI 79/1981 idgF 

des 

Freiheitlichen Landtagsklub Salzburg 
5020 Salzburg, Chiemseegasse 1 

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung folgenden Bericht: 

Auftrag 

Vom Freiheitlichen Landtagsklub Salzburg, im folgenden Landtagsklub genannt, wurden wir 
mit Schreiben vom 29.11.2019 auf Widerruf zu Prüfern im Sinne des § 11 des Salzburger 
Parteienförderungsgesetzes 1981 bestellt. Wir haben diesen Auftrag angenommen. 
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Bericht zum Rechenschaftsbericht 

Prüfungsvermerk 

Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht des 

freiheitlichen Landtagsklub Salzburg 

für das Kalenderjahr vom 01. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Rechenschaftsbericht samt Anlagen des 
freiheitlichen Landtagsklub Salzburg, für das Kalenderjahr vom 1. Jänner 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 in dem geprüften Umfang den Vorschriften des Salzburger 
Parteienförderungsgesetzes (§11 S.PartfördG). 

Grundlage für den Prüfungsvermerk 

Wir haben unsere Prüfung des Rechenschaftsberichts in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese 
Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA), im 
Speziellen ISA 805 (Revised) 2016. Unsere Vera ntwortlichkeiten nach diesen Grundsätzen 
und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung 
des Rechenschaftsberichts" weitergehend beschrieben. 

Wir sind von der Partei unabhängig in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Parteiengesetzes und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen 
beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unseren Prüfungsvermerk zu dienen. 

Hinweis zur Rechnungslegungsgrundlage 

Ohne unseren Prüfungsvermerk zu modifizieren, weisen wir auf§ 11 S.PartfördG. hin, die die 
Rechnungslegungsgrundlage des Rechenschaftsberichts beschreiben. Der 
Rechenschaftsbericht umfasst die Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben (§ 11 
S.PartfördG.) des Freiheitlichen Landtagsklub Salzburg. Der Rechenschaftsbericht wurde 
aufgestellt, um entsprechend dem Salzburger Parteienförderungsgesetz öffentliche 
Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben des Freiheitlichen Landtagsklub Salzburg zu 
geben. Folglich ist der Rechenschaftsbericht möglicherweise für einen anderen Zweck nicht 
geeignet. 

Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans für den Rechenschaftsbericht 

Das Leitungsorgan des Landtagsklubs ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Salzburger Parteienförderungsgesetzes aufgestellt wird . ferner ist das Leitungsorgan 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die es als notwendig erachtet, um die Aufstellung 
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eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Das Leitungsorgan des Landtagsklubs ist 
auch verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Landtagsklubs. 

Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Rechenschaftsberichts 

Unsere Ziele sind hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und einen Prüfungsvermerk zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein 
hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der 
ISA erfordern, durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder 
insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses 
Rechenschaftsberichts getroffenen Entscheidungen der Adressaten des 
Rechenschaftsberichts beeinflussen. 

In Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten 
Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus gilt: 

• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren 
Prüfungsvermerk zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus 
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Prüfung des Rechenschaftsberichts 
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Landtagsklubs abzugeben. 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der vom Leitungsorgan angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Leitungsorgan 
gegebenenfalls näherungsweise ermittelten Werte im Rechenschaftsbericht und in den 
Anlagen. 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und die rechnerische Richtigkeit des 
Rechenschaftsberichts einschließlich der Anlagen sowie, ob der Rechenschaftsbericht die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein 
möglichst getreues Bild erreicht wird. 
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Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs. 2 UGB (Haftungsregelungen 
bei der Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber dem 
Landtagsklub und auch gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt. 

Dr. Richard Brugger MMag. DD 
. 

fwi . 
. 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater „ e und St erater 

Salzburg, am 22.04.2022 
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ANHANG 

RECHENSCHAFTSBERICHT SAMT BEILAGEN 
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Rechenschaftsbericht für das Jahr 2020 gern. § 11 S.PartfördG 

Freiheitlicher Landtagsklub Salzburg 

1. Aufstellung der Einnahmen und Erträge entsprechend der in 
§ 11 Abs. 3 S.PartfördG vorgegebenen Gliederung 

1. Mitgliedsbeiträge 

2. Zuwendungen nach diesem Gesetz 

3. besondere Beiträge von den der Landtagsfra ktion angehörenden 

Mandataren und Funktionären 

4. Spenden 

5. Kapitalerträgnisse und Zinsen sowie Erträgn isse aus 

sonstigem Vermögen 

6. Zuwendungen in Form kostenlos oder ohne entsprechende Vergütung 

zur Verfügung gestellten Personals (lebende Subventionen) 

7. sonstige Ertrags- und Einnahmenarten 

Jahresgesamtsumme 

2. Aufstellung der Ausgaben entsprechend der in 
§ 11 Abs. 4 S.PartfördG vorgegebenen Gliederung 

1. Personalaufwand 

2. Büroaufwand und Anschaffungen 

3. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit einschließlich 

Presseerzeugnisse sowie Bildungsarbeit 

4. Veranstaltungen 

5. Fuhrpark 

6. sonstiger Sachaufwand für Administration 

7. Mitgliedsbeiträge 

8. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten 

9. Aufwand für Kredite und Bildung von Reserven 

10. sonstige Aufwandsarten 

Jahresgesamtsumme 

i ,1 ~~BA 

ttobfrau 

Salzburg, am 22.04.2022 

0,00 
483.898,86 

0,00 

0,00 

56,93 

0,00 

19.209,12 

503.164,91 

273.766,99 

4.758,89 

119.786,59 

0,00 
0,00 

1.692,97 

0,00 

1.272,00 

0,00 
8.218,13 

409.495,57 
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Abschlussprüfungen 

(AAB AP 2011) 

Auszug aus den vom Vorstand der Kammer der Wirtschaftstreuhänder mit 
Beschluss vom 8.3.2000 zur Anwendung empfohlenen Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe, umfassende Teile der 
Präambel und die Punkte 1 bis 16 des 1. Teiles. Adaptiert vom Arbeitskreis 
für Honorartragen und Auftragsbedingungen am 23.5.2002, am 
21.10.2004, am 18.12.2006, am 31.8.2007, am 26.2.2008, am 30.06.2009. 
am 22.3.2010 sowie am 21.02.2011. 

Präambel und Allgemeines 

(1) Wird nichl abgedruckt. 

(2) Für alle Teile dar Auftragsbedingungen gilt, dass, falls einzelne 
Bestimmungen unwir1(sam sein sol11en, dies die Wir1(samkeit der übrigen 
Bestimmungen nich1 berührt. Die unwir1(same Bestimmung ist durch eine 
gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen. 

(3) Für alle Teile der Auftragsbedingungen gilt weiters, dass de, zur 
Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigte verpflichtet ist, 
bei der Ertüftung der vereinbarten Leistung nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Berufsausübung vorzugehen. Er ist berechtigt, sich zur 
Durchführung des Auftrages hiefür geeigneter Mitarbeite, zu bedienen. 

(4) Für alle Teile der Auftragsbedingungen gill schließlich, dass 
ausländisches Recht vom Berufsberechtigten nur bei ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung zu berücksichtigen ist. 

(5) Die in der Kanzlei des Berufsberechtigten erstellten Arbeiten können 
nach Wahl des Berufsberechligten entweder mit oder ohne elektronische 
Datenverarbeitung e,stellt werden. Für den Fall des Einsatzes von 
elektroniScher Datenverarbeitung ist der Auftraggeber, nicht der 
Berufsberechtigte, verpflichtet, die nach den DSG notwendigen 
Registrierungen oder Verständigungen vo,zunehmen. 

(6) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Mitarbeiter des Berufsberechtigten 
während und binnen eines Jah,es nach Beendigung des 
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Berufsberechtigten verpflichtet. 

!.TEIL 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen des 1. Teiles gelten für Verträge über 
(gesetzliche und freiwillige) Prüfungen mit und ohne Bestätigungsvermer1(, 
Gutachten, gerichUiche Saehverständigentätigkeit, Erstellung von Jahres
und anderen Abschlüssen, Steuerberatungstätigkeit und über andere im 
Rahmen eines Werl(vertrages zu erbringende Tätigkeiten mit Ausnahme 
der Führung der Bücher, der Vornahme der Personalsachbearbeitung und 
der Abgabenverrechnung. 

(2) Die Auftragsbecingungen gelten, wenn ihre Anwendung 
ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist. Darüber hinaus sind sie 
mangels anderer Vereinbarung Auslegungsbehelf. 

(3) Punkt 8 gilt auch gegenüber Dritten, die vom Beauftragten zur 
Erfüllung des Auftrages im Einzelfall herangezogen werden. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrages 

(1) Auf die Absätze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen schriftlichen als auch mündlichen Äußerung, so ist der 
Berufsbereehtigte nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen 
oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen. Dies gilt auch für 
abgeschlossene Teile eines Auftrages. 

(3) Ein vom Berufsberechtiglen bei einer Behörde (z.B. Finanzamt, 
Sozialversicherungsträger) elektronisch eingereichles Anbringen ist als 
nicht von ihm beziehungsweise vom übermittelnden Bevollmächtigten 
unterschrieben anzusehen. 

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitser1(Iärung 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Berufsberechtigten 
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des 
Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm 
von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die 
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für 
die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit 
des Berulsberechtigten bekannt werden. 

(2) Der Auftraggeber hat dem Berufsberechtigten die Vollständigkeit 
der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und 
Er1(Iärungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und 
Sachverständigentätigkeit schriftlich zu bestätigen. Diese 
Vollständigkeitser1(Iärung kann auf den berufsüblichen Formularen 
abgegeben werden. 

(3) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen 
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit keinerlei 
Ersatzpflichten. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vor1(ehrungen zu treffen, um zu 
verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des 
Berufsberechtigten gefährdet wird, und hal selbst jede Gefährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf 
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen. 

(2) Der Auftraggeber stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, 
nämlich sein Name sowie Art und Umfang Inklusive 
Leistungszeltraum der zwischen Berufsberechtlgten und 
Auttraggeber vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch 
Nfchtprüfungsfelstungen) zum Zweck der Überprüfung des 
Vorliegens von Befangenheits- oder AusschlleBungagründen ISd §§ 
271 ff UQB Im fnformatlonsverbund (Netzwerk), dem der 
Berufsbef'echtlgte angehört, verarbeitet und zu diesem Zweck an die 
übrigen Mitglieder des lnformatlonsverbundes (Netzwerkes) auch Ins 
Ausland übermittelt werden (eine Liste aller Übermfttlungsempfllnger 
wird dem Auftraggeber auf dessen Wunsch vom beauftragten 
Berufsberechtlgten zugesandt). Hierfür entbindet der Auftraggeber 
den Berufsberechtlgten nach dem Datenschutzgesetz und gem § 91 
Abs 4 z 2 WTBG ausdrücklich von dessen Verschwlegenheftspflfcht. 
Der Auftraggeber nimmt In diesem Zusammenhang des Weiteren zur 
Kenntnla, dass In Staaten, dla nicht Mftglleder der EU sind, ein 
niedrigeres Datenschutzniveau ala In der EU herrachen kann. Dar 
Auftraggeber kann diese Zustimmung jederzeit schriftlich an den 
Berufsberechtlgten widerrufen. 

5. Berichterstattung 

(1) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde, ein schriftlicher Bericht zu erstatten. 

(2) Gibt der Berufsberechtigte über die Ergebnisse seiner Tätigkeit eine 
schriftliehe Äußerung ab, so haftet er für mündliche Er1(Iärungen über 
diese Ergebnisse nicht. Für schriftlich nicht bestätigte Er1(Iärungen und 
Auskünfte von Mitarbeitern haftet der Berufsberechtigte nicht. 

(3) Alle Auskünfte und Stellungnahmen vom Berufsberichtigten und 
seinen Mitarbeitern sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich ertolgen 
oder schriftlich bestätigt werden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten 
nur solche, bei denen eine firmenmäßige Untertertigung ertolgt. Als 
schriftliehe StaUungnehmen gelten keinesfalls Auskünfte auf 
elektronischem Wege, insbesondere aueh nieht per E-Mail. 



(4) Be e ektron scner Uben1 l! ung von 1°formar onen unc Daten kennen 
Übef!ragungsfen er n cn: ausgescn ess en werden Der Berufsberecni gte 
und se ne Mttarbe ter halten nicht :ur Schaden o e durch ci1e e!ek!ron,sche 
Überm lt ung verursacm werden D e e'ekuon,sche Uberm11!1ung erto 91 
aussch eß eh auf Gefahr des Au l1raggebers Dem Auftraggeber s; es 
bewuss; dass be Benu;zJng des lnteme1 die Gehe1mhal:ung 1 eh: 
ges1cher; Si. We :ers s nd A:ider~ngen oder Erganzungen zu Dokumernen 
die ubersa no: werden nur m t aJsdruck l,cner Zust immung zulass g 

(5) Der Emplang und de We·:er e :ung von lnforma1.,anen an den 
Beru:soerecn1 gten und seine M tarbe ter sind be Verwendung von Telelon 

nsbesondere ,n Ve rb ridung von automa;1schen 
AnrJlbean•wor.ungssys:emen Fax E Ma,I und anderen elektronischen 
Kommun kat onsmiitel - nicnt mme s1cnergesi.ellt Au::rcige und wichuge 
lnforma: one!l gelren dat",er den Berulsberecn• igren nur dann als 
ZJgegangen wen-i sie aucn scnr fi cn ZJgegangen sind, es sei denn. es 
,vird m E nze :all der Emplang ausdrJckllch bes1a:igt. Auioma:,sche 
Uberm i! ungs uno Lesebes1ai gungen genen nicht als solche 
ausdrJck chen Emplangsbes1a: gungen Dies gdl insbesondere iür d,e 
Uberm ii ung von Bescheiden uno anderen ln :ormationen Uber Fris:en. 
Knt sehe una w,chiige 1\tliite1 .;ngen rnussen daner per Pos: oder Kurier an 
den Bcrufsberec:....tig1en gesandi we rden De Ubergabe von SchriliSiücke:1 
an M 1arbe ;er außerhalb der Kanz e g : n chi a s Ubergabe. 

(6) Der Aul1raggeber s:,mm: zu dass er vom Be•Jlsberech:,g,en 
w1ederkemend allger.ieine sreuerrecn : ehe una atlgemeir e 
wir:scna'tsrecn! ·cne lnlorr.ia· onen e ekirnn ,scn ubermiHelt bekomm:. Es 
nanae I s cn aabei nicn: um unerbe·ene Nacnr cn,er. gemaß § 107 T;<G. 

6 Sc ,, .;·z oes geistigen E gentuMs ocs Be~...:sberechirgten 

{ l) Der Aultr8ggeber si verpf chiel. daiur zu sorgen. dass 01e 1m 
Rahr:,en des Auf;rages voM Berulsberecni g1en ers:el!;en Bencnte, 
Gutachten, Organisai onspla!1e E1~würte . Ze chnungen Berecnnungen 
und dergleichen nur 'ur A , ::ragszwecke (z B genaß § 44 Abs 3 ES,G 
1988) verwenaei werden i,,, Ubr gen beaa!l de We 1ergabe berullicner 
schriltlicf'ler als auch mundl1cher AJßer~1ngen des Be•ufsbe recntigien a'" 
einen Or1t:er. zur N - 1lung de · sehr 1t cnen Zus: m r"" ,J11g des 
Beru:sberechtigien. 

(~) Die Verwer.dJng beru: eher schri 1
\ cner a s auch m i.:. -,dlicher 

Außerungen des Beru=sberecnt gte " zu Werbezwecken s· u riz..i assig; ein 
Vers:oß be:echiig! aen Ber~fsberech·igten z..:r fr S! osen K~nc g Jng aller 
noch nich: ourchge:: . .mr:er Au:·rage des Aul!raggebers 

(3) Dern Seru:sberecn-ig:en verbleib; an se,nen Le s·u 0 gen das 
Urheberrecht. Die E1nraJMJ'19 von Werknutzungsbew gunge„ ble bt oe ~ 
schri:tliciien Zusiimmung des Beru:sberecht gten vorbeha :en 

7. Mange bese1i1gung 

( \} Der Ber~lsberecn;:1g;e s: be ·echi19; u :ia verpl cn~e;, '1aCniragl1ch 
he:-vorkomr:ier.de Unnch!1gke ten J'1d Mange n se ner be 1:lliche „ 
sc11rifthcner als aucn nund eher A Jßer .mg zu bese,ugen. und verptlichtei . 
den Ault raggeber h evon unverzJg1 eh zv ve rsrandigen. Er isi b.erech~ig:. 
ac,cn tiber die ursprung ehe Außerung n:orm,e •:e Drille von cer Änderung 
zu ve rs!cindigen 

(2) De: A..Jftraggebe r „ a! AnsprJen a:it d ie rws!enlose Beseitig:.mg vo ., 
Unrch:igket·.en so 1 ern d ese durcn den Auftragnehmer zu vert re ten si iid: 
d eser Ansp'ucn e: scnt secns Mo'1aie nach erbrac:i ier Leistung oes 
Berufsberech1,g:en bzw. - falls e,ne scnr;l,hcne Äußerung nicht abgegebe s 
wird - secns Mona:e :iach BeenC gung der beans:a:ide:er. Ta:1gkei; des 
Beru/sberechi,gten 

1J) Der Au ':raggeber na; be Fehlschlagen oer Nachbesseru og 
e:.wa1ger Mange A nspr Jen auf 1\11 nder:;ng . Soweit oa:über h1na ... s 
Scnaoenersa:zansprucne bestenen g : Punki 8. 

8 Ha':ung 

f, De r Beru'soerecn·,g·e „aHe: nur ~Ur vors8tz1iche und grob 1andässig 
versc , ulde·e Ver e:zJng ce: ubernor·u~enen Verp flich::..mgen. 

12 Im Fa! e grober Fanrlass gke I be<rag, die Ersa12pl lich1 des 
Beru:sberecnt1gic n nocns:ens das zenn:acne der 
M ndes:·1ers1cherungssumme der Beru:sna:~pt lich;ve rsiche rung ger,aß § 
11 W rtscha!;s!~e:.ihandbe~Jtsgesetz (W TBG) in de r iewe s geienden 
Fassung 

(3, Jede r Scnadenersa:zanspruch kann n•Jr inne •11a b von secns 
Monaten nacnderi der oder de Ansprucnsberech1igten von de:-n Scnaden 
Kennin s er ang, haben. spales:ens aber innerhalb von dre Janren ab 
E n1r ,u des {P•,ma ·)Schadens nacn dem anspruchsbegrundenden Ere gn s 
ger ch tl eh ge tend gemach! we,oen, solem nich1 n gcsetz1chen 
Vorschr l:en zw,ngend andere Ver,anrungslristen lestgese:z, s nd 

(4) G,n :ur Ta;,gke,;en § 275 UGB kral: zw ngenden Rec otes so ge 01en 
a1e Hal!ungsnormen des § 275 UGB nsowe ; s e zw ngenden Rech!es 
s1nd und zwar auch dann wenn an der Durcn'unrung des Auftrages 
mehrere Personen bete1 gt gewesen oder menrere zur, Ersai:z 
verpllichieie Hanalungen begangen worden s nd und onne Rucks chi 
daraul , ob andere Bete , gte vorsatz cn gehande: naben 

15) In Fall en, in denen e n 1 orm cner Besiat gungsverrnerk er:e t w •d 
beg,nni die Verjänungs'r st spa :es:ens m i Erte ung des 
Besta! gungsvermerkes zu aufen 

(6) w rd o e Tat'gkeit un:e • E,nschal:ung eines Dri.:en. z.B e nes Da:en 
vera'be tenden Ume ·nehmens. durciige:ührt und cer Auftraggeber h 1evon 
benachr cht g: so gel:en nacn Gese:z und den Bedingungen des Dr uen 
entstenende Gewahr!eistungs • una Scnadenersa:z-ansprucne gegen oe:1 
Dr t!en a s an den Auf :raggebe r abgetre:en. Der Beufsberecn; gre ha'ie'. 
nur fu r Verschu den bei der Auswahl des Orii:en. 

(7) E ne Ha'tung des Berulsberech1,g:en e,nern Dr,nen gegenuber w rd 
be We tergabe beruflicher schnfllicher als auch mündlicher Außerungen 
ourch den Auftraggeber onne Zustimmung oder Kenntn s oes 
Se;ulsberechtrgten nichl begründet. 

(8) Die vors:ehenden Bes,,mmungen gel;en nichi nur 1m Verna,1nis zc,m 
Auf:raggebe·, sonoern auch gegenüber Dri1ten, sowe : ,nnen der 
Be:- ufsberecn t,gte ausnahmsweise docn :ur seine Ta :igkei; na 11en s0111e 
E,n Ot1t1er kann jeden!alls kei .1e Ansprüche s1ellen. 01e uber einen 
an:al llgeo Anspruco aes Auf1raggebers hinausgehen De 
Ha:tungshoc:isisumme gil! nur 1nsgesam: einr.iai lur alle Geschao1gien, 
e nscnlreßllch der Ersa;zansprucne des Au:iraggebers selbs· aucn we nn 
i""'lehrere Personen (der A'Jf'. raggeber uno ein Oritier ooer a:.Jch men~ere 
Drille) gescnad gt woraen si '1o: Gescnad1gte werden nach 1n• em 
Zu'lorkomme n be!r'edigt 

9 Verscnw ege rin eitspl!icnt. Oaiensch JtZ 

(1) De• Berulsberecn1g1e s: ge,naß § 91 WTBG ve 'pihch,e! . uber a e 
Ange egenneitcn . de inm m Zusammenhang m1i seiner Tat1gke t fJr oen 
Aul: raggcber bekanni werden. S:illscnweigen zu bewahre .,, es se de:in 
dass de AJ:.raggeber nn von dieser Schweigepllich: en1b,nde1 oder 
geseizhcne Außerungsp1 cnte n en:.gegen Siehen. 

(2) Oe· Bcrufsberecni ,g[e dar! Berich1e . Gu1aciite„ v:io sons! ge 
seht II, cne AJßeru1gen uber die E:.rgebtiisse sei!"tet Tä;igke,: Dr iten nur 
mit E,nw l 1gc, 19 des Aullraggebe rs aushano,gen, es se, denn. dass e ne 
gese!zl1 cne Verplhch1ung niezu bes:eht. 

(3) De~ Ber~lsberecn:ig te isi befugt , 1nm anvenra t.He 
personenbezogene Daten 1m Ra hmen der Zweckbes;rmmung des 
Aut1rages z..; verarbe ien oder durch Ort~ie gemaß Punk: 8 Abs 6 
verarbe mn 2 ..; lassen. Oe· Ber".J1sberecht1g :. e gewahrle1s1e i. ge:naß § 15 
Da,enschu1zgese1z o e Verpflic~!ung wr Wahrung oes 
Oatengehe mnisses Der., Be ~u :sberechi1gien ube 1lassenes Mater a 
(Oa iernrage• Oa1en Kon!rn zahlen . Analysen und Prog ramme) sow e a c 
Ergcbn ssc avs d er Durcnlunrung der Arbelien werde gtJndsaiz cn dem 
AJf!raggeber gemaß § 11 Da;enschu1zgese1z zuruckgegeben . es se, 
oenn, dass e n scnni thcne· AJftrag seiiens aes Auliraggebers vor 1eg; 
Ma,er a bzw Ergebnis an Dr ;;e we1;erzJgeben Der Berufsberecn1 gie 
verpf C'"i~e: s cn Vorsorge zu 1re::en. oass der Aufiraggeber se ner 
Auskunt:spt cn: aJi § 26 DatenschU:zgesetz nacnkor"lmen kann De 
oazu no:we „ d gen Au:trage ces Au::raggebers s1nci scnrr 1

: 1cn a:i aen 
Ber .;:sberech~gien we :erzJgeben. So:ern :ur solcne AuskJn 1isa•be1:en 
ket!"l Honorar vere ,nbar: WJtae st nacn iaisacn cnem AJfwar.d an aeri 
AJl!faggebe · zu verrecnnen De - Verpf 1chtung zur ln'orma: an oe: 
Seirof 1e:1e n bLw Reg s•r e„Jng im Da:enverarbe !ungsreg s:er nai der 
Aul:raggeber nacnzukonnen sofern nichts Anderes ausdruckhcn 
sehr '1 cn ve re nbar. wurde 

t O K0ndigung 

{1) Sowe : n crn etwas Ande~es schrif;hch vereinbar!. oder gesetz cn 
zw,cgena vorgescnr eben s: kennen oie Ver.ragspar.ne r den Ver.rag 
Jederze i m i sofon1ger W ·kung kundigen. Der Honoraranspr:.Jcn bes: rirni 
sich nacn Punk: 1 2 

(2\ E n - m Zwe 1e sie! s anzunehmender - Oa.;erau1i'ag (aucn ~ ~ 
Pauscna vergu:~ng \ kann allerd ings, sowci! nicnts Anoeres sehrt: C"l 
vereinbar. st, onne Vorliegen eines v✓ 1 c h11gen Grundes (verg e cne § 88 
Abs 4 W TBG) nur un:e: Einhal1ung einer Fnsi von ore1 Monaren zum Ende 
eines Kalender:nona·s gekUnd1g! 'Ne:den. 

(3) Be e nem gek0naig:e o Daueraultragsvernaltn,s zan en auße • n 
Fa en des Abs 5 nur 1e 0 e einzelnen Werke zum verb e bende•1 
Aul!ragss!and. deren volls:andige ooer ciberw,egenoe Auslunrung 
1nnemalb der Kundigungsfris; mOgtich ts: . wobei Jahresabsch,usse und 
Jahressteuererk lärungen inne 1ha!b von 2 Mona;en nach B anzs:1cn1ag a1s 
uberw,egend ausfJnrbar anz~sehen s1no . 0 1eslalls s nd s e aucn 
1a1sacnlich innerha1b ber~ls~bhchcr Ft1S i lert19 zu s:ellen. sofern samt ' cne 
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erforderlichen Unterlagen unverzüglich zu, Verfügung gestellt werden und 
soweit nicht ein wichtiger Grund iSd § 88 Abs 4 WTBG vorliegt. 

(4) Im Falle der Kündigung gemäß Abs 2 ist dem Auftraggeber 
innerhalb Monatsfrist schriftlich bekannt zu geben, welche Werke im 
Zeitpunkt der Kündigung des Auftragsverhältnisses noch zum fertig zu 
stellenden Auftragsstand zählen. 

(5) Unterbleibt die Bekanntgabe von noch auszuführenden Welken 
innerhalb diese, Frist, so gilt der Dauerauftrag mit Fertigstellung der zum 
Zeitpunkt des Einlangens der Kündigungserklärung begonnenen Werke 
als beendet. 

(6) Wären bei einem Dauerauftragsverhältnis im Sinne der Abs 2 und 3 
- gleichgültig aus welchem Grunde - mehr als 2 gleichartige, üblicherweise 
nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlüsse, 
Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die darüber hinaus 
gehenden Welke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des 
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist 
der Auftraggeber in der Mitteilung gemäß Abs 4 gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 

11 . Annahmeverzug und unterlassene Mitwilkung des Auttraggebers 

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Berulsberechtigten 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm 
nach Punkt 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der 
Berufsberechtigte zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Seine 
Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 12. Annahmeverzug sowie 
unterlassene Mitwilkung seitens des Auftraggebers begründen auch dann 
den Anspruch des Berufsberechligten auf Ersatz der ihm hierdurch 
entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, 
wenn der Berufsberechtigte von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. 

12. Honoraranspruch 

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Kündigung), 
so gebührt dem Berufsberechtigten gleichwohl das vereinbarte Entgelt, 
wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, deren Ursache auf 
Seiten des Bestellers liegen, daran verhindert worden ist(§ 1168 ABGB) ; 
der Berufsberechtigte braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu 
lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner 
Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 

(2) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche 
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Berufsberechtigte auch 
berechtigt, ihm zu, Nachhotung eine angemessene Fr,st zu setzen mrt der 
Erklärung, dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als 
aufgehoben gelte, ,m Übrigen genen die Folgen des Abs 1. 

(3) Kündigt der Berufsberechtigte ohne wichtigen Grund zur Unzeit, so 
hat er dem Auftraggeber den daraus entstandenen Schaden nach 
Maßgabe des Punktes 8 zu ersetzen. 

(4) Ist der Auftraggeber - auf die Rechtslage hingewiesen - damt 
einverstanden, dass sein bisherige, Vertreter den Auftrag ordnungsgemäß 
zu Ende führt , so ist der Auftrag auch auszuführen. 

13. Honorar 

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unen1geltlichkeit, aber auch nichts Anderes 
vereinbart ist, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweislich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer 
auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berufsberechtigten ergibt sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung . 

(2) Das gute Einvernehmen zwischen den zur Ausübung eines 
Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten und ihren Auftraggebern wird vor 
allem durch möglichsl klare Entgeltvereinbarungen bewirkt. 

(3) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine viertel 
Stunde. 

(4) Auch die Wegzeit wird üblicherweise im notwendigen Umfang 
verrechnet. 

(5) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und 
Umfang zur Vorbereitung des Berufsberechtigten notwendig ist, kann 
gesonden verrechnet werden. 

(6) ErweiSt sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder besondere Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein 
bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so sind Nachverhandlungen 

mit dem Ziel, ein angemessenes Entgelt nachträglich zu vereinbaren, 
üblich. Dies ist auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren üblich. 

(7) Die Berufsberechtigten verrechnen die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusätzlich. 

(8) Zu den Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalierte 
Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahnen 1. Klasse, gegebenenfalls 
Schlafwagen), Diäten, Kilometergeld , Fotokopierkosten und ähnliche 
Nebenkosten. 

(9) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordemissen zählen die 
betreffenden Versicherungsprämien zu den Nebenkosten. 

(10) Weilers sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen für die Ersteßung von Berichten, Gutachten uä. 
anzusehen. 

(11) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Berulsberechligten übertragen worden ist , wird von 
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 

(12) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fäUig . Für 
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach FäUigkeit geleistet werden, 
können Verzugszinsen verrechnet werden . Bei beiderseitigen 
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über 
dem Basiszinssatz als vereinbart (siehe§ 352 UGBJ. 

(13) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit 
Ende der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 

(14) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim Berulsberechligten Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 

(15) Auf die Anwendung des§ 934 ABGB im Sinne des§ 351 UGB, das ist 
die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 

14. Sonstiges 

(1) Der Berufsberechtigte hat neben der angemessenen Gebühren
oder Honorarforderung Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen. Er kann 
entsprechende Vorschüsse verlangen und seine (fortgese!Z1e)-Tätigkei1 
von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. Er kann auch die 
Auslieferung des Leistungsergebnisses von der vollen Befriedigung seiner 
Ansprüche abhängig machen. Auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht 
(§ 471 ABGB, § 369 UGB) wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
Wird das Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der 
Berufsberechtigte nur bei krass grober Fahrlässigkeit bis zur Höhe seine, 
noch offenen Forderung. Bei Dauerverträgen darf die Erbringung weiterer 
Leistungen bis zur Bezahlung früherer Leistungen verweigert werden. Be, 
Erbringung von Teilleistungen und offener Teilhonorierung gilt dies 
simgemäß. 

(2) Nach Übergabe sämtlicher vom WT erstellten 
autbewahrungspflichtigen Daten an den Auflraggeber bzw. an den 
nachfolgenden Wirtschaflstreuhänder ist der Berufsberechtigte berechtigt, 
die Daten zu löschen. 

(3) Eine Beanstandung der Arbeiten des Berufsberechtigten berechtigt, 
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur Zurückhaltung 
der ihm nach Abs 1 zustehenden Vergütungen. 

(4) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Berufsberechtigten auf 
Vergütungen nach Abs 1 ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräflig 
festgestellten Forderungen zulässig. 

(5) Der Berufsberechtigte hat auf Verfangen und Kosten des 
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den 
Schriftwechsel zwischen dem Berufsberechtigten und seinem 
Auflraggeber und für die Schriftstücke, die dieser in Urschrif1 besitzt und 
für Schriflstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach der 
Geldwäscherichtlinie unterliegen. Der Berufsberechtigte kann von 
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder 
Fotokopien anfertigen. Der Auftraggeber hat hielür die Kosten insoweit zu 
tragen als diese Abschriflen oder Fotokopien zum nachträglichen 
Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung der Berufspflichten des 
Berufsberechtigten erforde~ich sein könnten. 

(6) Der Auftragnehmer ist berechtigt, im FaUe der Auftragsbeendigung 10, 
weiterführende Fragen nach Auftragsbeendigung und die Gewährung des 
Zugangs zu den relevanten Informationen über das geprüfte 
Unternehmen ein angemessenes Entgelt zu verrechnen. 



(7) Der /\uf;raggeber ha! de dem Serulsberech! g!en ubergebenen 
Un!er agen nacn Abscn uss oer Arbe ten b nnen 3 Monaten abz .s„o en Be 
Nich;abho,ung ubergebener Unter agen kann der Serufsberecht,gte nach 
zwe ma ger nacnwe s eher Aufforderung an den Auf; raggeber 
Ubergebene Unter agen abzuho1en d ese auf oessen Kosten zurucksteHen 
una/odet Oepo1gebuhren n Recnnung ste en 

(8) Der Berufsberecn: g1e st be recni gi fa 11 ge Honoraf'order Jngen m t 
e;wa gen Oepo!gu:naoen Verrecnnungsge'dern. Treunandge oe ·n oder 
anoe~en ,n se ner Ge•.vanrsame bei na cnen qu de!l M ne n a"Jch be 
ausdrucklicher lnverwahrungnanme ZJ kompens eren. sofer, der 
Auf.raggeber m I e nem Gegenansprucn oes Berufsbe·ech,gen recnnen 
musste 

(9) lJr S•cherung e ner bes1enenden ooer kunl: gen Honorar'orderung 
ist der Berufsberecn t g:e berecn11gt . e n finanzamt 1 cnes Gu!haben oder e ·n 
anae res Abgaben ooer Be1tragsguinaben des A~.ii:raggebers auf e ,n 
Anderkonto zu iranster eren O1es:a I1s 1s; der Aui:raggeber vor1 er'o gien 
Transfer zu versiand gen Danach kann der s cherges;e 'te Betrag 
en:weder m E nvernenmen m,: aem Au'traggeber ode' be 
VoBs;reckbarke : oer Honorarforder:..1 119 e ngezogen we 1den 

15 Aruuwendenaes Recni Er'u ungsor: Ge· cn:ss:and 

!1} Fur den AJ ft rag . seine D jrcnfunrung uno de s cn n e 'aJS 
ergebenden Anspr Jche g,li nur os:erre cn scnes Recn, 

(2) Erfu ungsor, s· der Or ae~ beu 1 cner: N ece ' assJ rg des 
Ber'Jfsberecni glen 

(3) Fuf Stre1!1gke1!en 1st oas Ger cn : aes E ~; .; Jngsor;es t us;and g 
16. Erganzende Bes!lmmungen h.1r P; Jlungen 

( 1 J Be, Abschlussprü:ungen. de m ,1 oem Z,el der Erte, ung eines 
torml1chen Bcsia i1gungsverme!kes ourchgelunn ·werden (w e z B §§ 
2681; UGB} ers:reck: sich der Auftrag sowe1: 111ch! anoerwe.uge 
schril !lfchc Vereinbarungen gettol!en worden sind . nicn1 aul de Prufung 
der Frage, ob die Vorscnril 1e:1 des Steuerrecn;s oaer Sondervorschn:!en. 
w,e z.B. die Vorschnf;en cies Preis We:!bewerbsbeschra:ikJngs - una 
Oev1senrechis. eingehalten sino. De Aoschiusspr<J lung erst~ec'K~ s1cn 
aucn nich : aul 0Ie PrCii~.,g oer Fu rirung der Gescna::e n ns1c:i tli ch 
Sparsamkei!. Wir;scna:;hcnkeH una Zweckmaß1gke1· Im Rahmen der 
Abscnlussprütung bcs:ehi aucn ke,ne Verpfl1cni~ing Z'Jf /\ulaeck.1ng von 
Buchfa!schungen und sons;igen Unregemaßrgkenen 

(2) Boi AbscnlussprUk1ngen 1s1 der Janresaosc'lluss. wenn nm de r 
uneingeschrank:e oder eingescnrank:e Bestal gungsvermerk be gese ·z ; 
werden kann, mit 1enem 8es:a;1gur1gsvermerk lJ versehen de ' de; 
beuef /enden Uniernehmenslorrn enrspncn i 

(3) Wird e,n Janresabschluss ri ,! dem Bcs:a· g„ ngsvermerk des 
Pru:ers verol:en;llch~, so da r! dies nur ,n aer vom Pr ..i 'er bes1a:1gte.'l ocer 
n e· f'ler vo n ·nm ausdrjcklich ZJgelassenen anaeren Form er ioigen 

(4 W der • .A: der ?ruf er den Bes;a:1gungsver:;ier~ so dar~ diese r 
n cn· we ,!er1er•1,1ende· wefden W Jrde der Jahresabscn uss ('11i oe:-n 
8es·,ai 1gungsve 1me:k. verolfeni cnt, so s· aucn ae · Wioer• Jf z. 
ve 101feni chen 

(5 ' Fur son st ge gese1zl,cne Jr'I0 Ire wilhge Aasen usspr J'ungen sow e 
:Jr anoe·e P•u:unGe ', ge ;e 'i de ob ger. Gundsatze s '""ngernaß 


